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S i t z u n g s v o r l a g e  
 
Drucksache Nr. 578/2020  Teningen, den 14. Januar 2020 
 

 
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 (Soziales, Bildung, Familie, Bürgerservice) 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Gemeinderat (öffentlich) 28.01.2020 Beschlussfassung 

 
 

 
 
Betreff: 
 
Zustimmung zur Wahl des Abteilungskommandanten und seines Stellvertreters der 
Freiwilligen Feuerwehr Teningen, Abteilung Nimburg 
 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 
 
Der Gemeinderat erteilt gemäß § 17 Absatz 5 der Feuerwehrsatzung seine Zustimmung 
zur Wiederwahl des Abteilungskommandanten Matthias Nahr und seines Stellvertreters 
Martin Schneider. 
 
 
 
Erläuterung: 
 
In der Hauptversammlung am 5. Januar 2020 der Freiwilligen Feuerwehr Teningen, 
Abteilung Nimburg, wurde Matthias Nahr auf die Dauer von fünf Jahren zum 
Abteilungskommandanten der Abteilung Nimburg wiedergewählt. Gleichzeitig wurde 
Martin Schneider ebenfalls auf die Dauer von fünf Jahren zu seinem Stellvertreter 
wiedergewählt. 
 
Gemäß § 17 Absatz 5 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Teningen von 19. Mai 2015 
ist die Niederschrift über die Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines 
Stellvertreters innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an 
den Gemeinderat zu übergeben. Diese Bestimmung ist ebenfalls auf die jeweiligen 
Abteilungskommandanten und deren Stellvertreter anzuwenden. Die Niederschrift mit den 
entsprechenden Wahlergebnissen ist der Verwaltung zugegangen.  
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